
Gemeindeverwaltung Diera-Zehren      Der Antrag ist mindestens zwei  

OT Nieschütz        Wochen vorher zu stellen.  

Am Göhrischblick 1 

01665 Diera-Zehren 

 

Antrag zur Genehmigung eines Feuerwerks Klasse II 
(außerhalb von Silvester und Neujahrstag) 

 
 

Antragsteller (Name, Vorname):  

Anschrift des Antragstellers (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort):  

Telefon (am Tage erreichbar):  Fax: 

E-Mail:  

 

Angaben zum Feuerwerk:  
 

Abbrennort: (PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. / Flurstück (wenn möglich): 

Anlass der Veranstaltung: 

Datum: Uhrzeit: Dauer (Min.): 

Abbrennverantwortlicher (über 18 Jahre alt): 
 

geb. am: 

Verkäufer der Pyrotechnik: 

 
 

 Hiermit wird die Freistellung vom Verwendungsverbot des § 24 Abs. 1 der 1. SprengV 
beantragt. 

 

 Zur Beschaffung des Kleinfeuerwerks (Sonnen, Fontänen, Raketen etc.) wird die 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 24 (1) der 1. SprengV (nach § 21 Abs. 1 - 1. SprengV) 
beantragt. 

 

 Pyrotechnik der Klasse III und IV soll nicht abgebrannt werden, daher ist auch kein 
Pyrotechniker mit Erlaubnis gemäß § 27 / 7 oder Befähigungsschein nach § 20 SprengG 
erforderlich. 

 

Hinweis für den Antragsteller: 
Die Rechte Dritter, wie die der Grundstückseigentümer oder Erlaubnispflichten aus anderen Rechtsvorschriften, 
insbesondere lärmschutztechnische Erlaubnisvorbehalte, sind von Ihnen zu beachten. 

 
Datenschutzrechtlicher Hinweis:  
Die Daten werden nach § 23 Abs. 2 der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz – SprengG vom 15. Juni 2005 
in der jeweils gültigen Fassung erhoben.  

 
 

…………………………………… ……………………………………………….. 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller 


